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zu Pkt. 5. Teilnahmebedingungen 

Frage 1 Ist es richtig, dass Projekte ausgeschlossen werden, die sich um den »Sächsischen Staats-

preis Ländliches Bauen 2026« beworben haben? 

ANTWORT:  

Ja. Entsprechend Punkt 5.2 der Auslobung sind Projekte ausgeschlossen, die sich um 
den „Sächsischen Staatspreis Ländliches Bauen 2026“ beworben haben. Diese Formu-

lierung war analog zur damals bereits veröffentlichten Bekanntmachung des Staats-

preises Ländliches Bauen erfolgt.  

 

zu Pkt. 6. Einzureichende Unterlagen 

Frage 2 Verstehen wir es richtig, dass bei den Plandarstellungen je Datei nur eine Zeichnung auf 

einer PDF-Seite enthalten sein soll? 

ANTWORT:  

Ja. Um eine gute, reproduktionsfähige Qualität für die späteren Veröffentlichungen zu 

sichern, sollen die Plandarstellungen und Fotos nach Möglichkeit einzeln im vorgege-
benen Format eingereicht werden. 

Die eingereichten Unterlagen werden im weiteren Verfahren in ein einheitliches Layout 

gebracht.  

Eine Montage der Plandarstellungen, Abbildungen und Texte wird daher nicht erwartet 

(siehe unten). 

 

Frage 3 Gibt es Vorgaben zum Format (Blattgröße/Orientierung) bzw. eine ungefähre Angabe, 

wie groß die Plandarstellungen später gedruckt werden? 

ANTWORT:  

Die eingereichten Unterlagen werden für die Broschüre zum Staatspreis für Baukultur 

2026 und für Ausstellungstafeln verwendet und durch ein Grafikbüro in ein einheitliches 

Layout gebracht (siehe oben). 

Das einzureichende Schaubild wird auf der jeweiligen Ausstellungstafel in der Original-

größe (80 cm x 45 cm) eingefügt. 

Die weiteren Fotoaufnahmen und Plandarstellungen werden maximal im Format DIN A3 

verwendet.  

Die Maßstäbe der eingereichten Planunterlagen können von den Einreichenden in Ab-

hängigkeit von der jeweiligen Projektgröße selbst festgelegt werden. 

Die Pläne sollen die für das Verständnis erforderlichen Maßangaben und Beschriftungen 
enthalten. Detaillierte Vorgaben gibt es dazu nicht. 


